
 

VERKEHRSANBINDUNG: U-Bahn U2, Hausvogteiplatz, Spittelmarkt 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
BETREFF Informationsfreiheitsgesetz (IFG) 

HIER Treffen mit Lobbyisten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
der Ständigen Vertretung Deutschlands bei der EU 

BEZUG Ihr Antrag vom 05.12.2018, Eingangsbestätigung vom 07.12.2018 
ANLAGE  

GZ 505-511.E IFG 426-2018 (bitte bei Antwort angeben) 
 

Berlin, 07.01.2019 
 
 
Sehr geehrte Frau Katzemich, 

 

auf Ihren o.g. Antrag auf Informationszugang nach dem Informationsfreiheitsgesetz des 

Bundes ergeht folgender  

 

Bescheid: 

 

Zu Ihrer Anfrage liegen dem Auswärtigen Amt keine amtlichen Informationen im Sinne 

von § 2 Nr. 1 IFG vor. Die von Ihnen gewünschte Liste ist im Auswärtigen Amt nicht 

vorhanden.  

Auch gibt es keine Information dazu, wie viele Treffen der Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter der Ständigen Vertretung Deutschlands bei der EU in den letzten Monaten mit 

Interessenvertretern stattgefunden haben.  

Das IFG normiert zu Lasten der Behörden keine Informationsbeschaffungspflicht, d.h. 

angefragte Informationen müssen nicht extra beschafft werden, sondern bereits vorliegen.  

Auswärtiges Amt, 11013 Berlin 

 
Frau 
Nina Katzemich  
LobbyControl 
Am Justizzentrum 7 
50939 Köln 
 
 
vorab per E-Mail: 
n.katzemich.znde69razv@fragdenstaat.de 
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Eine Informationszugang nach § 1 IFG ist daher nicht möglich. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

 

 

Regine Ganter 

 

 

Dieses Schreiben wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig. 

 

 

Ihre Rechte (Rechtsbehelfsbelehrung): 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch beim 

Auswärtigen Amt in Berlin oder Bonn erhoben werden. 


